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Richterliche Unabhängigkeit und Gewalteneinheit in der DDR

RA Professor Dr. Jörn Steike1

I.

Die Rechtsprechung war in der DDR den Gerichten anvertraut (Art. 92
Verf.2 ). Ausgeübt wurde sie von Richtern, Schöffen und den Mitglie-
dern der gesellschaftlichen Gerichte3 (Art. 96 Abs. 1 Verf.). Diese waren
in ihrer Rechtsprechung unabhängig und nur an die Verfassung, die
Gesetze und die anderen Rechtsvorschriften der DDR gebunden (Art.
96 Abs. 1 Verf.4). Sie hätten "keinerlei anderen Beeinflussungen, Ein-
schränkungen, Einmischungen oder Weisungen5" unterlegen. Die Rich-
ter des Obersten Gerichts der DDR wurden seit der Errichtung dieses
Gerichtes im Jahre 1949 von der Volkskammer auf jeweils fünf Jahre
gewählt6, die Richter der Instanzgerichte wurden bis 1960 für jeweils
drei Jahre bestellt, danach von den jeweiligen örtlichen Volksvertre-
tungen7 ebenfalls auf fünf Jahre gewählt. Als gewählte Organe waren
sie ihrer jeweiligen Wahlkörperschaft gegenüber verantwortlich und
berichtspflichtig (Art. 88 Verf.). Ihre Arbeit unterlag einer ständigen
Kontrolle8. Die Wählbarkeit schloß die Abberufbarkeit der Gewählten
durch ihre Wahlkörperschaften ein, die Richter sollten ihre Funktion
also gerade nicht auf Grund einer Berufung auf Lebenszeit ausüben
können9. Die Rechtsprechung selbst war Bestandteil des einheitlichen,
lediglich arbeitsteilig operierenden Staatsapperates der DDR. Diese
Einheitlichkeit des Staatsapparates der DDR war eine bewußte Abkehr
vom Prinzip der Gewaltenteilung und seine Umkehrung (Prinzip der
Gewalteneinheit)10. Verfassungsrechtlich fand das Prinzip der Gewalte-
neinheit seinen Niederschlag in Art. 47 Abs. 2 Verf., in dem die Souve-
ränität des werktätigen Volkes zum tragenden Prinzip des Staatsauf-
baus erklärt wurde, welches auf der Grundlage des demokratischen
Zentralismus verwirklicht werde. Der Begriffsinhalt des "demokrati-
schen Zentralismus" erschließt sich aus Art. 9 Abs. 3, S. 3 Verf., der zwar
systematisch lediglich die ökonomischen Grundlagen der DDR regelte,
jedoch die allgemeinen Rechtsgedanken der Grundlagen des "demo-
kratischen Zentralismus" enthielt, nämlich "die zentrale staatliche Lei-
tung und Planung der Grundfragen der gesellschaftlichen Entwik-
klung, verbunden mit der Eigenverantwortung der örtlichen Staatsor-
gane und Betriebe sowie der Initiative der Werktätigen"11 . Die Rechts-
pflege hatte einerseits dem Schutz und der Entwicklung der DDR und
ihrer Staats- und Gesellschaftsordnung zu dienen (Art. 90 Abs. 1, S. 1
Verf.), im übrigen hatte sie die Freiheit, das friedliche Leben, die Rech-
te und die Würde der Menschen zu schützen (Art. 90 Abs. 1, S. 2 Verf.).
Die Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR war ihrerseits durch den
in Art. 1, S. 2 Verf. niedergelegten Führungsanspruch der SED geprägt12.
Die richterliche Unabhängigkeit bestand also darin, daß die Richter
durch niemanden gehindert werden durften, "überall den Aufbau des
Sozialismus zu fördern"13. Was dem Aufbau und der Sicherung der
Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR diente, war aufgrund des
Führungsanspruches der SED aus ihren Beschlüssen abzuleiten14, was
jedoch unter Umständen auf Schwierigkeiten stoßen konnte, insbeson-
dere, wenn sich die Beschlußlage der SED im Laufe des Prozesses änderte.

II.

Welche Schwierigkeiten auftauchten, wenn die "Orientierungen" der
SED zwischen der Betonung der "sozialistischen Gesetzlichkeit" und
der Abwehr "liberalistischer" Tendenzen in der Rechtsprechung pen-
delte, und wie die Partei- und Staatsführung der DDR auf diese Schwie-
rigkeiten reagierte, sei an einem Beispiel aus der zweiten Hälfte der
fünfziger Jahre dargestellt. In diesem Zeitraum folgte auf die verstärk-
te Repression nach dem 17. Juni 1953 eine kurze Periode relativer Libe-
ralität in der Rechtsprechung im Gefolge des XX. Parteitages der
KPdSU, auf dem die partielle Auseinandersetzung mit der Herrschaft
Stalins erfolgte. Diese relative Liberalität zeichnete sich u.a. dadurch
aus, daß die Verletzungen von Rechten der Bürger, die Verbesserung
des Rechtsschutzes und die Grenzen des staatlichen Handelns15 sowie
die genauere Feststellung der Tatumstände insbesondere in Strafver-
fahren16 wieder in den Blick gerieten. Nach der Niederschlagung des
Aufstandes in Ungarn 1956, insbesondere im Gefolge der 35. Tagung
des ZK der SED im Februar 1958, setzte wiederum eine verstärkte
Repression in der DDR ein.

Mit Urteil des Bezirksgerichts Erfurt vom 10.12.1955 waren der Rechts-
anwalt Sch. zu acht Jahren und der Tierarzt Dr. v. Se. zu drei Jahren
Zuchthaus verurteilt worden. Hintergrund des Verfahrens war, daß
Sch. als Verteidiger eines anderweitig Angeklagten versucht hatte, sei-
nen Mandanten entlastende Dokumente aus West-Berlin zu erhalten
und durch DDR-kritische Äußerungen aufgefallen war. Dr. v. Se. hatte
einem Mitarbeiter ein Zeugnis für die Bewerbung bei einem west-
deutschen Arbeitgeber ausgestellt, was als Verleitung zur Flucht aus
der DDR ausgelegt wurde. Die gegen das Urteil eingelegten Berufun-
gen wurden mit Beschlüssen des 1b-Strafsenates des Obersten Gerichts
der DDR (OG) vom 06.01.1956 als offensichtlich unbegründet verwor-
fen. Gegen diese Verwerfungsbeschlüsse stellte der Präsident des OG
Kassationsantrag17 zum Plenum des OG. Am 03.11.1956 erfolgte
antragsgemäß die Kassation der Verwerfungsbeschlüsse durch das Ple-
num des OG. Die Verfahren wurden an den 1b-Strafsenat des OG
zurückverwiesen mit der Maßgabe, erneut über die Berufungen zu
entscheiden. Nunmehr hob der 1b-Strafsenat des OG mit Urteil vom
06.12.1956 das Urteil des Bezirksgerichts Erfurt auf und verwies die
Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das
Bezirksgericht Leipzig. Begründet wurde diese Entscheidung damit,
daß das Bezirksgericht Erfurt den Sachverhalt ungenügend aufgeklärt
und Strafvorschriften fehlerhaft angewandt habe18. Gleichzeitig waren
die Haftbefehle gegen die Angeklagten aufgehoben; bis zu diesem
Zeitpunkt hatten sie nahezu eineinhalb Jahre in Haft verbracht19 .

Am 15., 16., 19. und 20.02.1957 fand vor dem 1. Strafsenat des Bezirks-
gerichts Leipzig die erneute Hauptverhandlung statt. Hierbei stellte sich
u.a. heraus, daß einer der Belastungszeugen nie existiert hatte, ein wei-
terer Belastungszeuge habe sich nach West-Berlin abgesetzt und sei vom
Ministerium für Staatsicherheit von dort "zurückgeholt" und "angewor-
ben" worden, um seine Aussagen vor dem Bezirksgericht Leipzig zu
wiederholen. Ein als weiterer Zeuge angegebener Kreisgerichtsdirektor
sei vom Ministerium für Staatssicherheit, ohne daß eine Aussagegeneh-
migung vorgelegen hätte, 24 Stunden lang mit einer Unterbrechung
von zwei Stunden vernommen worden. Aussagen weiterer Zeugen seien
vom Ministerium für Staatssicherheit verfälscht wiedergegeben worden,
auch seien Zeugen von der Staatssicherheit aufgefordert worden, nur
Belastendes auszusagen20. Die Sitzungsstaatsanwältin informierte bereits
am ersten Verhandlungstag sowohl die Generalstaatsanwaltschaft, den
Staatsanwalt des Bezirkes Leipzig, als auch den Sekretär der Parteiorga-
nisation der SED bei der Generalstaatsanwaltschaft über das, was durch
die Zeugenaussagen zu Tage gefördert wurde, die Vorsitzende des 
1. Strafsenates, Oberrichterin Trautzsch, informierte ihrerseits den für die
Justiz-Anleitung zuständigen Instrukteur der SED-Bezirksleitung Leipzig,
jeweils ohne Resonanz. Unter dem Eindruck der Beweisaufnahme bean-
tragte die Sitzungsstaatsanwältin für alle Angeklagte einschließlich der
Angeklagten K., deren Verfahren zu dem Verfahren gegen Sch. und 
Dr. v. Se. hinzuverbunden worden war, Freisprüche wegen erwiesener
Unschuld21. Am 23.02.1957 wurden die Angeklagten wegen erwiesener
Unschuld freigesprochen22. Der hiergegen vom Staatsanwalt des Bezirkes
Leipzig eingelegte Protest wurde durch den Generalstaatsanwalt wieder
zurückgenommen23. 

Zwischenzeitlich hatte sich die Bezirksleitung Erfurt der SED bei dem zu
dieser Zeit für Sicherheitsfragen zuständigen ZK-Mitglied Erich Honek-
ker über die Aufhebung eines weiteren Urteils des Bezirksgerichtes
Erfurt durch das Oberste Gericht der DDR, in diesem Fall durch den 1a-
Strafsenat, beschwert. Honecker beauftragte die Abteilung für Sicher-
heitsfragen des ZK der SED mit der Überprüfung dieses Vorganges. Der
Leiter dieser Abteilung24 stellte in seinem Bericht vom 21.03.1957 fest,
daß sich der für die Aufhebung dieses Urteils des Bezirksgerichts Erfurt
verantwortliche 1a-Strafsenat des OG von einem "formal-juristischen
Standpunkt 25" habe leiten lassen und dem Schutz der DDR "nicht genü-
gend Beachtung geschenkt 26" habe. Da sich nicht nur in dieser Sache
gezeigt habe, daß es Richter gäbe, "die keine richtige Position beziehen
27", schlug Borning vor, im Rahmen einer "grundsätzlichen Beratung"
der Abteilung Staatliche Verwaltung28 beim ZK der SED die "leitenden
Staatsfunktionäre des Obersten Gerichts und der Generalstaatsanwalt-
schaft ... an Hand konkreter Beispiele aus ihrer Praxis ... von der Not-
wendigkeit einer besseren Arbeit 29" zu überzeugen 30. Honecker über-
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nahm die Auffassung Bornings und leitete dessen Vorschlag an Walter
Ulbricht weiter 31. Dieser wies handschriftlich den Leiter der Abteilung
für Staats- und Rechtsfragen32 an, "den Fall in der Parteiorganisation des
Obersten Gerichts (zu) behandeln 33".

Mit Schreiben vom 06.05.1957 setzte die Zentrale Partei-Kontrollkom-
mission den Sektor Justiz der ZK-Abteilung für Staats- und Rechtsfra-
gen davon in Kenntnis, daß die SED-Bezirksleitung Erfurt auch mit der
Aufhebung des Urteils gegen RA Sch. u.a. durch das OG nicht einver-
standen sei und regte an, in dieser Sache das Ministerium der Justiz
einzuschalten 34. Aus dem beigefügten Protokollauszug der Bezirkslei-
tungssitzung vom 05.02.1957 ergab sich, daß die Bezirksleitung Erfurt
der Auffassung war, in der Rechtsprechung des OG herrsche eine Ten-
denz zum "Liberalismus", weshalb man sich nunmehr von Seiten der
Partei "mit den Genossen beim Obersten Gericht beschäftigen" müsse 35.

Dies erfolgte zunächst im Wege eines (handschriftlichen) Beschlußvor-
schlages der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen des ZK der SED an
das Sekretariat des ZK der SED, in dem es wörtlich hieß:

"Wir schlagen daher folgende Maßnahmen vor: 1. Die Genossin Irm-
gard Eisermann für die nächste Wahlperiode nicht wählen zu lassen.
Das wird auch für die anderen Richter des Obersten Gerichts, die
gewissen Schwankungen unterlegen waren und sich nur noch als
"unabhängige" Richter fühlten, erzieherisch wirken 36.

Am 23.10.1957 wurde eine weitere Beschlußvorlage mit dem Vorschlag
erstellt, "die Genossen Dr. Melsheimer 37, Dr. Benjamin 38, Mielke 39 und
Ziegler 40 ... (zu verpflichten), die Strafsache gegen Sch... 41 und andere
noch einmal zu überprüfen. 42" Zwar sei die ursprüngliche Strafhöhe
"überspitzt 43" gewesen. Aber auch dann, wenn von den "Beschuldi-
gungen gewisse Abstriche gemacht werden müßten, 44" hätte  "es aber
niemals zu einem Freispruch kommen (dürfen) 45".

Parallel hierzu beauftragte der Sektorenleiter Justiz der Abteilung für
Staats- und Rechtsfragen des ZK der SED, Streit, den Direktor des
Bezirksgerichts Erfurt, Bunckenburg, dessen Ausgangsentscheidung in
Sachen Sch. und andere vom Obersten Gericht aufgehoben worden
war, mit der Überprüfung von Strafurteilen, die vom Obersten Gericht
in der Zeit vom 01.10.1956 bis Februar 1957 ergangen waren. Im
Bericht von Bunckenburg vom 29.11.1957 wird dem Oberste Gericht
mehrfach attestiert, die Parteilinie mißverstanden, unklare und unge-
festigte politische Positionen vertreten sowie Verwirrung und Unsi-
cherheit bei den Richtern der unteren Instanzen hervorgerufen zu
haben 46. Der Vorgang an sich, daß ein nachgeordnetes Gericht mit der
Überprüfung von Entscheidungen eines höheren Gerichtes beauftragt
wird, dürfte singulär sein, die Vorwürfe selbst bedeuteten inhaltlich,
daß die Richter des Obersten Gerichtes ihre Pflichten vernachlässigt
hatten, sie hatten gerade nicht aus den Beschlüssen der SED die erfor-
derlichen Schlußfolgerungen für eine "richtige" Rechtsprechung abge-
leitet und die nachgeordneten Gerichte nicht "richtig" angeleitet.

Am 06.12.1957 erstattete die Justizministerin Benjamin dem Politbüro
des ZK der SED den vom ZK-Sekretariat angeforderten Bericht über das
Strafverfahren gegen Sch. und andere 47. Dieser Bericht war von Benja-
min, Mielke und - obwohl in der Beschlußvorlage sein Name hand-
schriftlich gestrichen worden war - Melsheimer erarbeitet worden. Die
Kommission stellte fest, daß die Kassationsentscheidung des Obersten
Gerichtes eine Fehlentscheidung gewesen sei, es sich hierbei aber um
keinen Einzelfall gehandelt habe. Das Oberste Gericht sei allgemein dem
"Liberalismus" verfallen, was sich in übertriebener Berücksichtigung der
seelischen Verfassung des Angeklagten, in einer Unterschätzung von
Staatsverbrechen und der Forderung zeige, "Umstände aufzuklären, die
entweder nicht aufgeklärt werden können, oder deren Aufklärung
überflüssig ist 48." Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daß gegen den
Freispruch von Sch. durch das Bezirksgericht Leipzig erneut Kassations-
antrag zu stellen sei. Für Sch. sei eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren
angemessen 49. Dessen anwaltlicher Vertreter im ersten Kassationsver-
fahren "ist von den Organen der Staatssicherheit zu überprüfen.50"  

Der Kassationsantrag vom 13.12.1957 51 wurde vom Justizministerium
vorbereitet und dem Generalstaatsanwalt, der im Gegensatz zur Mini-

Anzeige
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sterin berechtigt war, Kassationsanträge an das Oberste Gericht zu stel-
len,  übermittelt. Aus dem Begleitschreiben des Büros der Justizministe-
rin Benjamin an den Leiter der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen
des ZK der SED, Sorgenicht, das der hier zitierten Kopie beigeheftet ist,
ergibt sich, daß der Kassationsantrag "deshalb so kurz gehalten (ist),
damit nach außen hin der volle Sachverhalt nicht klar erkennbar wird."
52 Ein weiterer Kassationsantrag wurde im Hinblick auf den Freispruch
der Angeklagten K. gestellt. Beide Kassationsanträge griffen durch, mit
Urteil vom 31.01.1958 hob der 1b-Strafsenat die Freisprüche von Sch.
und F. durch das Bezirksgericht Leipzig auf und verwies die Sache an das
Bezirksgericht Erfurt. An dieser Verhandlung wirkte als beisitzender
Richter der neu zum Richter des Obersten Gerichtes ernannte frühere
Direktor des Bezirksgerichts Erfurt, Bunckenburg, der mit der Überprü-
fung der Urteile des Obersten Gericht beauftragt worden war, mit 53.

Am 18.02.1958 wurde die Vorsitzende des Leipziger Verfahrens,
Trautzsch, zur Aussprache zur Justizministerin beordert. Trautzsch war
jedoch in dieser Aussprache nicht davon zu überzeugen, daß ihr frei-
sprechendes Urteil falsch gewesen sei 54. Erst auf der Leitungssitzung
der Betriebsparteiorganisation (BPO) des Bezirksgerichts Leipzig am
26.02.1958 räumte sie ein, daß sie nach längerem Nachdenken und u.a.
dem Gespräch mit der Justizministerin, welches ihr "für manche Fra-
gen die Augen geöffnet" 55 habe, nunmehr überzeugt sei, daß ihr
Urteil falsch gewesen sei. Dadurch, daß der Angeklagte Sch. "nach
dem Westen abgerückt ist 56", habe er selbst bewiesen, daß ihr Urteil
falsch gewesen sei 57. Der Vizepräsident des Obersten Gerichtes, Zieg-
ler, der den ersten Kassationsantrag unterschrieben hatte, schien weni-
ger einsichtig gewesen zu sei. Seine vom Politbüro des ZK der SED
bereits beschlossene Nominierung für die Wiederwahl zum Richter am
Obersten Gericht wurde zurückgenommen; er wurde mit Beschluß des
Politbüros vom 07.01.1958 seiner Position am Obersten Gericht entho-
ben und als stellvertretender Direktor an das Bezirksgericht Frank-
furt/Oder versetzt.  Dort scheint er sich bewährt zu haben, denn von
1962 bis 1977 fungierte er wieder als Vizepräsident des Obersten
Gerichts 58.     

1 Der Autor ist Rechtsanwalt in Dachau und Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer für den 
OLG-Bezirk München 

2 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 06.04.1968 in der Fassung vom 07.10.1974
3 Schiedskommissionen in den Wohngebieten und Konfliktkommissionen in den Betrieben
4 Für die Verfassung vom 07.10.1949 vgl. Art. 127
5 Institut für Theorie des Staates und der Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR (Hrsg.), Lehrbuch

Marxistisch-leninistische Staats- und  Rechtstheorie, 3. Aufl., Berlin (Ost) 1980, S. 363 
6 Solange es die Länder in der DDR gab, wurden die Richter der obersten  Landesgerichte von den Landtagen

gewählt, vgl. Art. 131 Abs. 2 Verfassung vom 07.10.1949
7 Die Bezirkstage wählten die Richter an den Bezirksgerichten, die Richter an den Kreisgerichten wurden von

den Kreistagen gewählt
8 Vgl. a.a.O. (FN 5), S. 369
9 Vgl. ebenda

10 Vgl. ebenda, S. 357, diese Abkehr vom Prinzip der Gewaltenteilung schien allerdings selbst in der DDR-Justiz
noch zehn Jahre nach der Gründung der DDR nicht vollständig verinnerlicht worden zu sein. So beschwerte
sich noch 1959 der Präsident des Obersten Gerichts der DDR öffentlich über ein unbewußtes Weiterwirken
der Lehre von der Gewaltenteilung in der Rechtsprechung, vgl. Schumann, Das Oberste Gericht am 10. Jah-
restag der DDR und seine künftigen Aufgaben, in: Neue Justiz (NJ) 1959, S. 673  

11 Zur Entwicklung des "demokratischen Zentralismus" als Partei- und Staatsorganisationsprinzip vgl. Steike,
Die Steuerung der Militärjustiz der DDR, München 1997, S. 21 ff. 

12 Zum Führungsanspruch der SED vgl. ebenda, S. 19 ff 
13 Hermann/Schüsseler, Inhalt und Bedeutung der Unabhängigkeit des Richters in der DDR, in: NJ 1963, S. 129
14 Ein anschauliches Beispiel für die Ableitung von Rechtsprechungsaufgaben aus SED-Beschlüssen findet sich

in Benjamin, Grundsätzliches zur Methode und zum Inhalt der Rechtsprechung, in: NJ 1951, S. 150, zu die-
sem Zeitpunkt (1951) war der Führungsanspruch der SED zwar noch nicht in der DDR-Verfassung verankert,
dies erfolgte erst im Jahre 1968, das änderte aber nichts daran, da? die SED seit Gründung der DDR die Zie-
le der Rechtsprechung vorgab.  

15 Vgl. Melsheimer, Unsere Staatsanwälte sind Hüter der sozialistischen Gesetzlichkeit, in: NJ 1956, S. 225 ff, ins-
bes. S. 226

16 Vgl. Benjamin, Die sozialistische Gesetzlichkeit strikt verwirklichen!, in: NJ 1956, S. 228 ff, insbes. S. 229
17 Zur Kassation vgl. Steike (FN 11), S. 125 ff; der Kassationsantrag war von Oberrichterin Eisermann verfasst 

und  vom Vizepräsidenten Ziegler unterschrieben worden, vgl. Schreiben der Ministerin der Justiz an den
Minister für Staatssicherheit der DDR vom 23.11.1957, Az.: 331-S-764/57, SAPMO IV 2/13/413, Blatt 3. Die
zitierte Durchschrift ist zwar werder unterschrieben noch namentlich gekennzeichnet, aus seinem Inhalt
ergibt sich aber, daß die Genannte die Verfasserin war.     

18 Vgl. zum Prozeßverlauf bis zu diesem Zeitpunkt: Urteil des 1b-Strafsenates vom 06.12.1956, Az.: 1b Ust
177/56, der hier zitierte Urteilsabdruck befindet sich in den Unterlagen der Abteilung für Staats- und Recht
fragen des Zentralkommitees der SED, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, 
Berlin (SAPMO), IV 2/13/413, eine Kopie des Urteilsabdrucks und der weiteren nachfolgend zitierten 
Archivalien befinden sich im Besitz des Verfassers. 

19 Vgl. Bericht der Sitzungsstaatsanwältin Schü?ler über die Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Leipzig,
SAPMO, IV 2/13/413, S.1

20 Vgl. ebenda, S. 2 bis 6.
21 Vgl. ebenda, S. 1
22 Vgl. Abt.(eilung für) Staats- und Rechtsfragen (des ZK der SED), Vorlage für das Sekretariat (des ZK der SED-

Einfügungen in den Klammern jeweils vom Verf.) vom 23.10.1957, SAPMO, IV 2/13/413, S. 4. Das Dokument
ist nicht unterzeichnet, nach dem Diktatzeichen auf Blatt 1 ("Str") stammt es von Josef Streit, der von 1953 
bis 1962 zunächst Instrukteur, später Leiter des Sektors Justiz der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen des
ZK der SED und von 1962 bis 1986 Generalstaatsanwalt der DDR war.

23 Vgl. ebenda
24 Zwischen 1956 und 1972 war das Generalmajor Walter Borning
25 Abteilung für Sicherheitsfragen des ZK der SED (Borning), Hausmitteilung vom 21.03.1957 an Erich Honecker, S. 2
26 Ebenda, S. 3
27 Ebenda, S. 4
28 Später Abteilung für Staats- und Rechtsfragen
29 Ebenda
30 Die Vorsitzende des 1a-Strafsenates des OG, Eisermann, dürfte sich schon 1954 unbeliebt gemacht haben, als

sie sich aus Anlaß des Verfahrens 1a Ust 176/54 daüber beschwerte, da? die "mangelhafte Arbeit und das
Zurückhalten von notwendigen Beweismaterialien" durch das damalige Staatssekretariat für Staatssicherheit
"zu einem völlig falschen Urteil, und zwar zu einem Todesurteil geführt hat", Mitteilung Eisermann an den
(kommissarischen) Vizepräsidenten des OG, Ziegler, vom 21.06.1954, SAPMO, IV 2/13/410, Blatt 2. Ziegler
übersandte die Mitteilung mit Begleitschreiben vom 22.06.1954, SAPMO, IV 2/13/410, an die Abteilung Staat-
liche Verwaltung des ZK der SED.        

31 Vgl. Hausmitteilung Honecker an Ulbricht vom 25.03.1957, SAPMO IV 2/13/413 
32 Zwischen  1954 und 1989 war das Klaus Sorgenicht
33 A.a.O., (FN 31)
34 Vgl. Hausmitteilung ZPKK an Sektor Justiz vom 06.05.1957, SAPMO IV 2/13/413 
35 Protokollauszug der BL-Sitzung Erfurt vom 05.02.1957, Bl. 67, Anlage zu der in FN 34 zitierten Hausmitteilung 
36 Vorlage für das Sekretariat, betr. Beschluß des Sekretariats des ZK vom 24.7.1957 über den Einsatz der Genos-

sin Irmgard Eisermann als Richter für das Oberste Gericht, SAPMO IV 2/13/413, Blatt 7, Hervorhebung im 
Original. Die Vorlage ist weder unterzeichnet, noch namentlich gekennzeichnet, der Fundort im Archiv
spricht dafür, daß es sich um eine Vorlage der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen des ZK der SED handelt 

37 Generalstaatsanwalt der DDR, handschriftlich gestrichen
38 Ministerin der Justiz der DDR
39 Minister für Staatssicherheit der DDR
40 Vizepräsidenten des Obersten Gerichtes der DDR, handschriftlich gestrichen
41 Name in der Vorlage ausgeschrieben
42 A.a.O. (FN 22), Bl. 1
43 Ebenda, Bl. 5
44 Ebenda
45 Ebenda
46 Vgl. Schreiben des Direktors des Bezirksgerichts Erfurt an das ZK der SED vom 29.11.1957, SAPMO IV 2/13/413,

Bl. 1, 6, 11, 15 und 18 
47 Vgl.  Schreiben zu Aktenzeichen 351 S-764/57 vom 6.12.57, SAPMO IV 2/13/413. Das Schreiben enthält zwar

weder eine Unterschrift, noch eine namentliche Kennzeichnung, aus dem der zitierten Kopie beigehefteten
Begleitschreiben von Benjamin an Streit vom 07.12.1957 ergibt sich aber die genannte Verfasserin

48 Ebenda, Bl. 5
49 Vgl. ebenda, Bl. 9
50 Ebenda.
51 SAPMO IV 2/13/413
52 Schreiben Büro Benjamin an Sorgenicht von 16.12.1957, Az.: 331 S - 764/57, SAPMO IV 2/13/413
53 Vgl. Urteil des Obersten Gerichts der DDR vom 30.01.1958, Az.: 1b Zst 25/57, SAPMO IV2/13/413
54 Vgl. Vermerk Benjamin über die Aussprache mit der Genossin Trautzsch am 18. Februar 1958
55 Protokoll der Leitungssitzung der BPO des Bezirksgerichts Leipzig am 26.2.1958, SAPMO IV 2/13/413, Bl. 2 
56 Ebenda, Bl. 3
57 Vgl. ebenda.
58 Vgl. Rottleuthner, Steuerung der Justiz in der DDR, Köln 1994, S. 587

§*§*§

Aktuelles

BAV und MAV auf FKG-Juristenmesse

Der MAV war am 21.06.2007 gemeinsam mit dem Landesverband
das erste Mal mit einem Stand auf der FKG-Juristenmesse an der
LMU München vertreten. Unterstützt wurden sie durch drei Vertre-
terinnen des Forum junge Anwaltschaft. Veranstalter der größten
Campusmesse für Wirtschaft und Recht in Deutschland war der
Alumni- und Förderverein der Juristischen Fakultät der LMU e.V.

Die Juristenmesse versteht sich als Forum der Vermittlung zwischen
Theorie und Praxis und soll der Förderung des mittlerweile guten
Kontakts zwischen Anwaltschaft und jur. Fakultät dienen, so 
Prof. Sonnenberger vom Förderverein in seiner Begrüßungsrede.

Die Interessenten wurden am Stand von den beiden MAV-Mitarbei-
terinnen, Frau Fesl und Frau Grüttner, sowie von Frau Rottmann als
Vertreterin des BAV über die Arbeit des Anwaltvereins und des Lan-
desverbandes informiert. Die Fragen der interessierten Studenten
und Referendare drehten sich primär um berufliche Chancen, Exa-
mensnoten, Spezialisierung und Fortbildung sowie den Start ins
Berufsleben. Hier konnten die Vertreterinnen des FORUMS junge
Anwaltschaft aus der Praxis plaudern und viele gute Tipps weiterge-
ben (Herzlichen Dank an Frau RAin Regina Rick, Frau RAin Sirka
Huber und Frau RAin Claudia Pichlmeyer!).

Es ergaben sich viele anregende Gespräche mit interessierten Stu-
denten und Referendaren aber auch mit den Vorsitzenden des 
Fördervereins, Herrn Prof. Dr. Sonnenberger und Herrn Prof. Dr. Ries.
Wir freuen wir uns schon auf das nächste Jahr!

Angeregt durch Anfragen nach Praktikumsstellen, hier noch einmal
die Bitte an unsere Mitglieder: Melden Sie freie Praktikumsstellen
an unsere Geschäftsstellen (Anschriften siehe Impressum S.2). 
Herzlichen Dank!

Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürger werden unnötig 
ingeschränkt

Adelheid Rupp: Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beseitigt
keine bürokratischen Hemmnisse 

In einer Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 21.06.2007
spricht sich die SPD-Fraktion  gegen die Abschaffung des Wider-
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spruchsverfahrens im Rahmen der Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung aus. Das Widerspruchsverfah-
ren soll Verwaltungsbehörden die Möglichkeit geben, einen Aus-
gangsbescheid verwaltungsintern noch einmal zu überprüfen. Er dient
somit sowohl der Selbstkontrolle als auch einer außergerichtlichen und
kostengünstigen Überprüfung eines Bescheids. Das Widerspruchsver-
fahren ist von 2004 bis 2006 im Regierungsbezirk Mittelfranken pro-
beweise abgeschafft worden. Bereits in dieser Zeit wurde deutlich, dass
die Verhinderung von Widersprüchen zu einem sprunghaften Anstieg
der Klagen vor dem Verwaltungsgericht Ansbach geführt hat. 

Die Abgeordnete Adelheid Rupp hält es geradezu für absurd, zu
glauben, durch die Abschaffung des Verfahrens würden bürokrati-
sche Hindernisse beseitigt. Sie weist darauf hin, dass es für Großpro-
jekte, beispielsweise Straßenbau oder Großmärkte,  ohnehin seit
Jahren nicht mehr zulässig sei. "Der vorliegende Entwurf schränkt
die Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ohne
Not ein", sagte Rupp vor dem Plenum. Zudem seien die Widersprü-
che wirklich kein Massenphänomen. "Nur zwei bis drei Promille
legen gegen den Ausgangsbescheid Rechtsmittel ein." Unverständ-
lich findet Rupp, die Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss
ist, dass die CSU erst einen Modellversuch durchführe und dann das
Ergebnis ignoriere. 

Wen die Deutschen um Rechtsrat fragen

Laut einer Pressemeldung des Soldan-Instituts vom 12.6.2007 wurde
in einer Bevölkerungsumfrage des Soldan Institut für Anwaltma-
nagement ermittelt, wen die Bürger für sich als primären Ansprech-
partner in Sachen Rechtsrat sehen. Das Ergebnis: Neben Rechtsan-
wälten sind vor allem Freunde, Bekannte und Verwandte bevorzug-
te Ratgeber bei Rechtsproblemen.

In den kommenden Monaten wird das Parlament ein neues Rechts-
dienstleistungsrecht verabschieden und entscheiden, wer den Deut-
schen neben Rechtsanwälten und Notaren Rechtsrat erteilen darf.

Dr. Matthias Kilian, Vorstand des Essener Forschungsinstituts: „Über
das neue Rechtsdienstleistungsgesetz diskutieren Politik und Rechts-
wissenschaft seit mehreren Jahren. Bislang hat sich niemand die
Mühe gemacht, die unmittelbar Betroffenen selbst zu fragen, wen
sie als Ansprechpartner bei Rechtsproblemen wünschen. Wir haben
gemeinsam mit FORSA 1.000 Deutsche um Auskunft zu der Frage
gebeten, wen sie bei Auftreten eines Rechtsproblems um recht-
lichen Rat fragen würden. Die Antworten zeigen, dass Teile des vor-
geschlagenen Rechtsdienstleistungsgesetzes auf tatsächliche
Bedürfnisse in der Bevölkerung reagieren, einige Neuregelungen
aber nur geringe praktische Bedeutung erlangen werden.“

48% der Bevölkerung nennen als primäre Problemlösungsstrategie
bei Auftreten eines Rechtsproblems die Beauftragung eines Rechts-
anwalts. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie z.B. in England. 30%
der Bürger würden sich bei einem Rechtsproblem zunächst an
Freunde, Bekannte oder Verwandte wenden. Solchen Ratgebern ist,
unabhängig von ihren Rechtskenntnissen, nach bislang geltendem
Recht die Hilfestellung nicht ohne weiteres gestattet. Mit weitem
Abstand folgen als bevorzugte Ansprechpartner Beratungseinrich-
tungen (7%), deren Befugnisse künftig erweitert werden sollen, und
Rechtsschutzversicherungen (6%). Auffällig ist, dass Bürger, die in
jüngerer Vergangenheit bereits ein konkretes Rechtsproblem hat-
ten, sich deutlich seltener auf nicht-anwaltliche Ratgeber verlassen
würden. Ein weiteres Streiflicht: Nur 5% der Deutschen würden sich
zutrauen, die Lösung eines Rechtsproblems eigenverantwortlich in
Angriff zu nehmen, etwa gestützt auf Beratungsangebote in den
Medien oder auf eigene Rechtskenntnisse.

„Eine interessante Erkenntnis für uns war, dass bei tatsächlichem
Auftreten eines Rechtsproblems der Mut der Bürger, auf die Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts zu verzichten, deutlich abnimmt – in
einem solchem Fall wird zu 80% an irgendeinem Punkt ein Rechts-
anwalt in Anspruch genommen,“ so Kilian.

§*§*§

Personalia

DAV-Vizepräsident Rechtsanwalt Georg Prasser gestorben

Einen kurzen Nachruf finden Sie in der Rubrik »Neues vom DAV« auf
Seite 13. Uns Münchnern wird er als Schwäbischer Angeklagter beim
Auftritt des Stuttgarter Juristenkabaretts beim Neujahrsempfang
2004 in lebhafter Erinnerung bleiben.

Beatrix Zurek neue Chefin des Mietervereins

Neue Vorsitzende des Mietervereins München ist unser Mitglied,
Kollegin Beatrix Zurek, Mieteranwältin und SPD-Stadträtin.  

§*§*§

Leserbriefe

Das Thema Rechtsschutzversicherungen wird zum echten Dauer-
brenner, wie die nachfolgend abgedruckten Einsendungen belegen.

Schlechte Erfahrungen mit Rechtschutzversicherern

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,

in den letzten Ausgaben der Mitteilungen war viel vom Fehlverhal-
ten der Rechtsschutzversicherungen die Rede.

Auch die Advocard macht es sich sehr einfach:

Mit Schreiben vom 14.03.2006 habe ich dem Vermieter meiner Man-
dantin dargelegt, daß die im Mietvertrag enthaltene Endrenovie-
rungsklausel, im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur laufen-
den Renovierung, unwirksam ist. Der Vermieter hat dies mit Schrei-
ben vom 16.03.2006 akzeptiert.

Mit Schreiben vom 02.04.2006 hat der Vermieter eine Nebenkosten-
nachforderung für 2004 gestellt. Diese habe ich im Hinblick auf 
§ 556 III 3 BGB zurtückgewiesen.

Für die beiden Tätigkeiten hatte die Advocard Deckungszusage
erteilt. Für die Renovierung eines 200 m²-Hauses habe ich den m. E.
zutreffenden Renovierungsaufwand mit 9.000 EUR beziffert. Advo-
card hat mit Schreiben vorn 03.05.2006 den Gegenstandswert hier-
für mit 5.000 EUR angesetzt und folgendes mitgeteilt:

“Mangels anderer Angaben gehen wir hinsg. der Schönheitsrepara-
turen von dem Regelstreitwert aus.

Da der Schriftwechsel unter dem gleichen Aktenzeichen geflührt
worden ist, haben wir die Streitwerte addiert.“

Man merke: Für die Frage, ob „dieselbe“ Angelegenheit im Sinn von
§ 15 RVG vorliegt, kommt es nicht auf das Gesetz an, sondern dar-
auf, ob in der Kanzlei eine oder mehrere Akten angelegt werden.

Sie können sich vorstellen, wie entsetzt ich war, als der DAV im
Februar dieses Jahres eine „Empfehlungspartnerschaft“ mit Advo-
card bekannt gab. Immerhin erhielt ich auf zwei Mahnungen nicht
einmal mehr eine Antwort der Advocard.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Jäger
Rechtsanwalt

Nachfolgend abgedruckt das Schreiben der Advocard.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von uns zu übemehmenden Kosten rechnen wir wie folgt ab:
1,30 5.494,00 Geschäftsgebühr Nr. 2400 W RVG € 439,40

Pauschale für Entgerte Nr. 7002 W RVG  €   20,00
Mehrwertsteuer €   73,50
Endbetrag € 532,90

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Den Endbetrag weisen wir heute an.
Mangels anderer Angaben gehen wir hins. der Schönheitsreparatu-
ren von dem Regelstreitwert aus.

Da der Schriftwechsel unter dem gleichen Aktenzeichen geführt
worden ist, haben wir die Streitwerte addiert.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Advocard Rechtsschutzversicherung

Auch die Vorsitzende des Münchner Anwaltvereins hat uns ihre
Erfahrungen mit der Kostenerstattung eines  Rechtschutzversiche-
rers zur Verfügung gestellt. Sie sandte Ihre Kostennote, in der der
Selbstbehalt berücksichtigt wurde, an die Allrecht Rechtsschutzver-
sicherung AG, mit ausdrücklichem Hinweis darauf, dass der Selbst-
behalt bereits in der Vorschuss-Kostennote berücksichtigt war, auch
schon im Anschreiben.

Die Rechtschutzversicherung antwortete wie folgt:

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

wir haben 914,73 € angewiesen. Die Selbstbeteiligung von 102.- €
wurde eben nicht berücksichtigt.
...

Erklärungsschreiben der Anwältin an den Rechtschutzversicherer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Selbstbeteiligung ist bei der Ermittlung der außergerichtlichen
Kosten auf S. 1 der Rechnung abgezogen. Nur der so reduzierte
Betrag (206,21 statt 308,21) ist in die Gesamtsumme eingeflossen.
Bitte Differenzausgleich bis 10.6.2007, Kopie der Rechnung Nr. ... mit
Markierung der einschlägigien Stellen liegt bei!

Mit freundlichen Grüßen

RAin Petra Heinicke

Die Kostennote sah aus wie folgt (zunächst ohne Markierung):

1. Kostennote (Außergerichtlich)

Gegenstandswert € 2.669,01
1,3 Geschäftsgebühr, § 13 Nr. 2400 VV RVG 245,70 €
Auslagenpauschale, § 13 Nr. 7002 VV RVG 20,00 € 

16% MwSt. 42,15 € 

Zwischensumme 308,21 € 

abzgl. Selbstbehalt 102,00 € 

Gesamtbetrag aussergerichtlich 206,21 €

2. Kostennote (Gerichtlich)

Streitwerte
a) Verfahren € 2.669,01
b) Differenz € 2.669,01
c) Vergleich € 5.338,02

1,3 Geschäftsgebühr, § 13 Nr. 2400 VV RVG aus a) 245,70 €
0,8 Verfahrensdifferenzgebühr § 13, Nr. 3101
Ziffer 2 VV RVG aus b) 245,70 €

491,40 €  

jedoch nicht höher als 1,3 Verfahrensgebühr aus c)
gem. § 15 Abs. 3 RVG 439,40 €
abzgl. 1/2 Geschäftsgebühr 122,85 €
Restverfahrensgebühr 316,55 €

1,2 Terminsgebühr, § 13 Nr. 3104 Abs. 2VV RVG aus c) 405,60 €

1,0 Einigungsgebühr § 13 Nr. 1003 aus a) 189,00 €
1,5 Einigungsgebühr § 13 Nr. 1000 aus b) 283,50 €

472,50 €

Auslagenpauschale, § 13, Nr 7004 VV RVG 20,00 €

Zwischensumme 1.214,65 €

19% MwSt. 230,78 €
Zwischensumme 1.445,43 €

Zusammenstellung
Summe 1 206,21 €
Summe 2 1.445,43 €
Gesamtbetrag 1.651,64 €
abzgl. gezahlter Vorschuss RNr. ... (SB VN berücksichtigt) 206, 21 €
abzgl. gezahlter Vorschuss RNr. ... 428,70 €

Restbetrag zu meinen Gunsten 1.016,73 €

Mit Markierung hat es dann funktioniert. Der Betrag wurde bezahlt. 

§*§*§

Interessantes

Neues vom Münchner Modell: 

Brauchen wir ein Münchner Modell ?

Diese Frage werden sich vielleicht viele stellen. Vor allem sicherlich die
Anwälte in München, die nicht ausschließlich im Familienrecht tätig
sind, aber vielleicht auch "alte, erfahrene Hasen", die schon lange im
Geschäft tätig sind. Die Antwort kann nur jeder für sich selbst geben.
Die Antwort wird mit Sicherheit dann klar sein, wenn ein Sorge- oder
Umgangsverfahren einmal nach dem Modell erfolgreich abgeschlos-
sen worden ist. Dann erübrigt sich jegliche Diskussion über die Frage
des "ob", es bleibt allenfalls noch genug Stoff für Diskussionen, über
die Frage des "wie", also die Feinabstimmung aus der Erfahrung her-
aus. Und dazu kann man nur herzlich einladen und um rege Beteili-
gung bitten. Das Modell ist eine Initiative von unten heraus. Es versteht
sich als Praxismodell, das die FGG- Gesetzesreform für ein paar Jahre
vorneweg nimmt und damit stetes work in progress sein wird. Wir sind
daher auf  rege Beteiligung angewiesen. Diese Chance, den eigenen
Arbeitsalltag zu gestalten, sollte genutzt werden.

Für die, die noch zaudern und hinterfragen und auch die, die denken,
was soll das, das brauchen wir doch alles nicht, nachfolgend ein paar
Fragen - ganz bewusst ohne Antworten- und ein paar grundsätzliche
Erwägungen, um den Paradigmenwechsel sichtbar zu machen.

Die Fragen:

- Nerven Sie Umgangs- und Sorgerechtsverfahren mehr, 
als Ihnen lieb ist?

- Haben Sie das Gefühl, dass es sich nicht um ihre Kern-
kompetenz handelt?

- Empfinden Sie eine Ohnmacht, wenn Sie einen Elternteil 
vertreten, dessen Chancen im Prozess aussichtslos erscheinen?

- Erschreckt Sie, wie wenig die Kindesinteressen von den Eltern
gesehen werden?

- Ärgern Sie sich über die (vermeintliche) Inkompetenz der 
übrigen am Verfahren beteiligten Professionen?

- Haben Sie den Eindruck, dass mühsam gefundene Entschei-
dungen sich zu schnell als brüchig erweisen?

- Würden Sie am liebsten gar keine Sorge- und Umgangs-
verfahren führen, wenn es sich vermeiden ließe?

- Haben Sie sich schon Gedanken über Alternativen gemacht?

Anregungen für die Antworten:

Stichwort: Paradigmenwechsel

Es gilt unsere bisherige Praxis der Streitbefriedung zu reflektieren:

Die juristische Methodik ist anspruchsorientiert. Die Basis unserer
Anträge ist die Anspruchsgrundlage. Im Kindschaftsrecht also der
Anspruch auf die Bestimmung über den Lebensmittelpunkt oder

✗

✗
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etwa die Form des regelmäßigen Umganges. Die Anspruchsnorm
gibt uns Tatbestand und Rechtsfolge vor. Also z.B. die Folge, dass das
Kind den Lebensmittelpunkt bei der Kindesmutter zu nehmen hat,
wenn es seinem Wohl am besten entspricht. Dass es dem Kindeswohl
an besten entspricht, wenn es seinen Vater nunmehr jeweils 14-
tägig am Wochenende sieht. (Regt sich hier schon des Anwalts
Unwohlsein? Noch nicht? Dann fahren wir fort!)

Ebenso ist es im Rahmen der Subsumtion ohne Belang, wie die Par-
teien zueinander stehen, welche emotionalen oder persönlichen
Beziehungen bestehen oder welche Befürchtungen oder Erwartun-
gen sie haben. All diese "menschlichen" Parameter werden bewusst
ignoriert, um zu einer sachlichen Entscheidungsgrundlage - ergebnis
zu gelangen. Basis der Entscheidung ist der im Rahmen des Verfah-
ren durch schriftsätzlichen Sachvortrag neu geschaffene Lebens-
sachverhalt. Die quasi innerprozessuale Realität zwischen den
Aktendeckeln. Ob und wieweit sie die Lebenswirklichkeit der Par-
teien abbildet, ist ohne Belang. Auf Basis dieses Sachverhaltes wird
die juristisch richtige Entscheidung gefällt. Mit diesem Ergebnis ist
der Konflikt der Parteien beendet. ( Funktioniert diese Konfliktlö-
sungskette im Rahmen von Sorge - und Umgangsverfahren tatsäch-
lich? Wer diese Frage mit Ja beantwortet, möge seine Zeit nicht mit
Weiterlesen verschwenden und künftig an ihn herangetragene
Kindschaftsmandate doch an einen ihm bekannten Familienrechtler
mit gutem Gewissen abgeben.)

Wie sieht der Alltag im Familienrecht, wie die Wirklichkeit aus?

Dies bringt uns zum entscheidenden Stichwort: die Wirklichkeit. Im
Zeitalter 100 nach Freud und 102 nach Einsteins Relativitätstheorie
halten wir Juristen in unserer Profession an dem Begriff der objekti-
ven Wahrheit fest. Nochmal: nicht nur die Psychologen, sondern
auch die Naturwissenschaftler gehen davon aus, dass es eine Abso-
lutheit nicht gibt. Dass die Relativität unser Sein bestimmt. 
Wie können wir da noch davon ausgehen, dass absolute Ergebnisse
im Rahmen eines innerfamiliären Konfliktes zu langfristigen Lösun-
gen führen könnten? Wie groß muss unsere Hybris sein, dass wir all
diese Erkenntnisse aus anderen Professionen ignorieren? Wieso
wundern wir uns überhaupt, dass eine Befriedung nicht stattfindet? 

Lassen Sie uns im 21. Jahrhundert ankommen!

In einer Zeit, in welcher obrigkeitliches Denken selbst im öffent-
lichen Raum immer mehr an Rückhalt verliert, kann es nicht mehr
funktionieren, im aller- privatesten Bereich Befriedung durch dele-
gierte Entscheidungen "von Oben" zu erzielen. Wie denn auch?

Im Rahmen des innerfamiliären Konfliktes treffen wir allein bei der
betroffenen Familie auf die zwei unterschiedlichen Realitäten der
Eltern und sodann auf jeweils eine eigene Realität bei den beteilig-
ten Kindern. Hinzu kommt die eigene Realität als Anwalt eines
Elternteiles, die des gegnerischen Kollegen, des Richters, des
Jugendamtes und evtl. auch noch des Verfahrenspflegers und/ oder
Sachverständigen. Wie können wir annehmen, dass das Ergebnis
allein unseren Vorstellungen folgt und nicht in der Summe all des-
sen, was die Beteiligten für ihre Realität halten und die übrigen Pro-
fessionen für wesentlich erachten?

Es gilt sich der Summe der Teile zu verschreiben, denn in ihr liegt die
Lösung. Zu respektieren und zu verinnerlichen, dass wir nur mit der
Würdigung und nicht mit der Negierung der Belange der Gegensei-
te, zum Wohle der am Verfahren Beteiligten und insbesondere der
Kinder, tätig sein können. Dass wir uns der Komplexität, Dynamik
und Zukunftsorientiertheit von Trennungsfamilien stellen müssen
und zuletzt und ganz und gar entscheidend, vernetzt und interdis-
ziplinär Arbeiten müssen.

Dies gilt es im Rahmen des Münchner Modells zu praktizieren, zu ler-
nen, zu erarbeiten und zu verbessern. Und nur, wenn wir immer wie-
der diesen wesentlichen Paradigmenwechsel vor Augen haben, wer-
den wir von Grund auf eine andere Arbeit ausüben und nur dann auch
tragfähigere und auch leichter und zeitnaher zu erzielende Ergebnisse

zum Wohle und zur Befriedung aller am Verfahren Beteiligter (ein-
schließlich uns selbst) erreichen. Beginnen wir damit, noch heute und
ohne zögern, um die Zukunft im Sinne einer positiven Weiterentwik-
klung der Familien, aber auch unseres Arbeitsalltages zu verändern.

- Haben die (äußerst kurzen) Erwägungen oben Ihr Interesse
geweckt?

- Würden Sie gerne im Rahmen von Kindschaftsverfahren mehr
Verantwortung auf die Eltern übertragen?

- Würden Sie gerne Ihren Arbeitsalltag zeitlich und inhaltlich
entlasten?

- Würden Sie gerne eine professionelle Erweiterung durch den
Austausch mit anderen Berufen erfahren?

Dann treten Sie unserer Initiative bei und verändern so den Arbeits-
und Verfahrensalltag!

Für Rückfragen jeder Art oder auch den Wunsch, der Initiative bei-
zutreten, erbitte ich Rücksprache unter martina_ammon@web.de.
Interdisziplinäre Rückfragen bitte an den Arbeitskreis Öffentlich-
keitsarbeit unter schäder@familien-und-erbrecht.eu. 

RAin Martina Ammon, München

Im Anschluss haben wir den Verhaltenskodex der Anwaltsinitiative
abgedruckt, über den ohne Gegenstimmen und mit 8 Enthaltungen
abgestimmt wurde. Es handelt sich hierbei  um eine vorläufige 
Version. Für Fälle mit Gewalthintergrund sollen noch Sonder-
bestimmungen aufgenommen werden. Der Kodex soll allen Sorge-
und Umgangsverfahren angehängt sein. Auch das Gericht wird
eigene Leitlinien zum Verfahrensablauf verabschieden. Dies wird
allerdings noch etwas dauern.

VERHALTENSKODEX
der Anwälte im Münchener Modell

Mittelpunkt und Ziel in allen Sorgerechts- und Umgangsangelegen-
heiten ist das Kindeswohl. Zur Stärkung der Elternverantwortung
helfen die Rechtsanwälte den Eltern im Interesse ihrer Kinder selbst
und zeitnah eine tragfähige Lösung zu finden. Dies erfolgt in
Zusammenarbeit mit den Stadt- und Kreisjugendämtern sowie den
Familiengerichten, Verfahrenspflegern, Mediatoren, Beratungs-
stellen und Sachverständigen. 

Im Bewusstsein, den Interessen der Mandanten verpflichtet zu sein,
halten die Rechtsanwälte folgendes für sinnvoll:

- Im Mandantengespräch stellen die Rechtsanwälte die Grund-
züge des Münchener Modells sowie dieses Verhaltenskodex
der Rechtsanwälte dar. Gegebenenfalls werden beide Leitlinien
schriftlich ausgehändigt. Der Mandantschaft wird eine Kontakt-
aufnahme zum Jugendamt empfohlen.

- Die Rechtsanwälte bemühen sich um eine außergerichtliche
Einigung. Sorge- und Umgangsfragen werden auch außerge-
richtlich in getrennten Schriftsätzen erörtert. Die Stellung eines
Antrages bei Gericht wird der Gegenseite angekündigt. 

- Im Antrag wird der Grund der Antragstellung sachlich darge-
stellt. Darüber hinaus teilen die Rechtsanwälte die Personalien
einschließlich Telefon, Telefax, Handynummern, Email-Adressen
aller Beteiligten sowie Benennung des zuständigen Sachbear-
beiters beim Jugendamt mit Telefon- und Telefaxnummer mit
sowie den Stand der außergerichtlich wahrgenommenen
Elternberatung. Herabsetzende Äußerungen über den anderen
Elternteil sollen unterbleiben. Eine Antragserwiderung ist nicht
erforderlich. 

Es wird von der Gleichwertigkeit aller am Verfahren Beteiligten aus-
gegangen. Im Sinne der Wohlverhaltensklausel kommunizieren die
Rechtsanwälte fair, sachlich und frei von Abwertung. Sie gestalten
ihre Tätigkeit klärend und lösungsorientiert.
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§*§*§

Kuriosa

Die Einsenderin, RAin Heinicke, schlägt als Titel für dieses Kuriosum
„Ja wer bin ich denn?“ vor.

Arbeitsgericht München

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Ihrem Antrag ist nicht ersichtlich, in wessen Namen und gegen
wen die Festsetzung erfolgen soll.

sollte es sich um einen Kostenfestsetzungsantrag gemäß § 104 ZPO
handeln, weise ich Sie darauf hin, dass die hierzu notwendige
Kostengrundentscheidung nicht vorliegt.

Ihnen wird insoweit Gelegenheit zur Stellungnahme bis 04.07.2007
gegeben. Nach fruchtlosem Fristablauf ergeht Entscheidung nach
Lage der Akten.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtspfleger

Stellungnahme des Klägervertreters

In Sachen ...

gegen ...

hier: Zwangsgeldantrag § 888 ZPO

führen wir zur gerichtlichen Anfrage vom 15.06.07 aus wie folgt:

Unser Schriftsatz bezog sich auf den vorangegangenen Antrag nach
§ 8888 ZPO vom 21.05.07. Wie aus der Akte und dem Schriftsatz
ersichtlich, sind wir die Vertreter des Klägers. Festsetzung wird
gegen den Beklagten begehrt.

Die Kosten sind gemäß § 788 II Satz 2 ZPO vom Prozessgericht des
ersten Rechtszuges, also dem Arbeitsgericht, nach § 104 ff ZPO 
festzusetzen.

Die Kostengrundentscheidung bedarf keines Antrags, sondern muss
nach der derzeit geltenden Fassung des § 91 a ZPO wohl von Amts
wegen erfolgen, die Akte muss dazu wohl dem Richter vorgelegt
werden.

Höchst vorsorglich stellen wir hiermit Kostenantrag.

Rechtsanwälte

§*§*§

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen -

Nordkolleg Rendsburg
4. Tagung zu »Recht und Literatur« vom 21. bis 23.09 2007

Das Nordkolleg in Rendsburg veranstaltet vom 21. bis 23. 9. 2007 in
Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hermann Weber, dem früheren
Schriftleiter der NJW, zum vierten Mal eine Tagung zu "Literatur
und Recht". Themenkreis ist diesmal "Recht, Literatur und bildende
Kunst". Das Verhältnis zwischen der Literatur und dem Recht ist ein
enges. Die Schrift bildet dabei die gemeinsame Basis sowohl für lite-
rarische Texte als auch für Gesetzestexte. Als eine symbiotische Ver-
bindung beider Textarten gilt die Heilige Schrift: so werden dem
Leser die Schöpfungsgeschichte und die Leiden Christi erzählt, es
werden auch universelle Gesetze an die Hand gegeben. In der
modernen Zeit unterscheiden sich Literatur und Gesetze jedoch
hauptsächlich durch den Realitätsbezug. Darf und muss Literatur

stets fiktiv sein und eröffnet so schier unbegrenzte gedankliche
Möglichkeiten, so schränken umgekehrt Gesetze durch den unbe-
dingten Anspruch der Nicht-Fiktionalität und die strikte Regelhaf-
tigkeit das Feld der praktischen Möglichkeiten drastisch ein. Den-
noch bleiben literarisches wie auch juristisches System aufeinander
bezogen und benötigen einander, um sich weiterentwickeln zu kön-
nen. In der diesjährigen Tagung soll das Spannungsverhältnis zwi-
schen Literatur und Recht erneut beleuchtet werden, bereichert
durch einen Seitenblick auf die bildende Kunst. Neben Vorträgen,
Diskussionen und einer Exkursion zum Gut Emkendorf stehen auch
zwei öffentliche Veranstaltungen auf dem Programm: ein Konzert
am 22. September, 21.00 Uhr, und eine öffentliche Lesung am 23.
September, 11.15 Uhr. 

Die Tagung richtet sich an Literaturinteressierte, Juristen, Autoren,
Künstler und Wissenschaftler.

Als Referenten konnten gewonnen werden: Professor 
Dr. Haimo Schack, Kiel (,‚Das Recht als Grundlage und Grenze künst-
lerischen Schaffens"), Rechtsanwalt Professor Dr. Peter Raue, Berlin
(,‚Von Klimt bis Kirchner - Der Streit um die Restitution von Kunst-
werken"), Professor Dr. Klaus Kastner, Nürnberg/Erlangen (,‚Vom
Streit um den Berliner Hauptbahnhof bis zu Hauptmanns Webern in
Dresden: Der Konflikt zwischen Urheberrecht, Eigentümern und
Interpreten des Kunstwerks"), Professor Dr. Dieter Lohmeier, Kiel
(,‚Der Emkendorfer Kreis und seine Dichterjuristen"), Richterin am
Amtsgericht Antje Erdmann-Degenhardt, Neumünster (,‚Goethe
und Schleswig-Holstein - Warum der Dichterjurist nicht nach
Emkendorf kam"), Richter am Bundesarbeitsgericht Christoph
Schmitz-Scholemann, Erfurt (,‚Plagiatur et altera (p)ars - Die Fäl-
schung der Welt durch Recht, Literatur und Kunst. William Gaddis'
Roman: Letzte Instanz"). Als renommierte Autoren werden Peter O.
Chotjewitz und Heiko Michael Hartmann an der Tagung teilneh-
men. Beide sind nicht nur Schriftsteller, sondern auch ausgebildete
und praktizierende Juristen. Sie werden im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung aus ihren Büchern lesen und zudem für eine
Podiumsdiskussion zur Verfügung stehen. Komplettiert wird das
Programm durch eine Exkursion zum Herrenhaus Emkendorf, dem Mittel-
punkt des Emkendorfer Kreises, und durch ein abendliches Konzert. 

Die Veranstaltung einschließlich Unterbringung und Verpflegung
kostet € 185.- (Studierende € 140.-). Bitten um nähere Auskünfte
und Anmeldungen können an das Nordkolleg Rendsburg - Fachbe-
reich Literatur -‚ Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg, Tel.
04331/143821, gerichtet werden. Im Internet finden Sie weitere
Informationen, das Tagungsprogramm sowie die Möglichkeit der
online-Anmeldung unter http://www.nordkolleg.de/kalender/semi-
nar_info.php?seminarid=449.

Verkehrsanwälte Info

Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG in Höhe von 1,3 bei
Abwick-lung eines "durchschnittlichen Verkehrsunfalls"

Das Landgericht Hagen vertritt in seiner Berufungsentscheidung
vom 28.02.2007 - Az: 10 S 234/06 - in Übereinstimmung mit der 
Entscheidung des BGH vom 31.10.2006 (VI ZR 261/05) die Auffassung,
dass nur bei unterdurchschnittlichen Fällen die Festsetzung einer
Geschäftsgebühr von 1,3 als unbillig angesehen werden kann,
wohingegen bei durchschnittlichen Fällen die Schwellengebühr von
1,3 eine Regelgebühr darstellt. Bei dem streitgegenständlichen 
Verkehrsunfall handelte es sich um einen durchschnittlichen Fall
(Beschädigung eines parkenden PKW beim Rückwärtsfahren) und
die Unfallbearbeitung war im zeitlichen Umfang durchschnittlicher
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Art, da die Klägervertreter die eintrittspflichtige Versicherung
zunächst anschreiben mussten, nachdem sie die Angelegenheit mit
der Klägerin besprochen hatten. 

http://verkehrsanwaelte.de/news/news06_2007_punkt2.pdf, (681 KB)

Zusätzliche Gebühr gemäß 5115 VV RVG bei einen erneuten
Hauptverhandlungstermin nach einem bereits stattgefunde-
nen Hauptverhandlungstermin

Das AG Köln vertritt in seinem Urteil vom 02.05.2007 - Az: 143 C 160/07
- die Auffassung, dass die zusätzliche Gebühr nach 5115 VV RVG auch
dann entsteht, wenn eine Hauptverhandlung zuvor stattgefunden hat,
diese aber ausgesetzt wurde und neuer Hauptverhandlungstermin
anberaumt wurde. In dieser in Rechtsprechung und Literatur umstrit-
tenen Frage, schließt sich das Gericht der bejahenden Auffassung an.
Es begründet seine Entscheidung ausführlich mit dem Wortlaut, dem
Sinn und Zweck des Gesetzes und der Gesetzesgeschichte. http://ver-
kehrsanwaelte.de/news/news06_2007_punkt3.pdf, (503 KB)

Neu und exklusiv für die Mitglieder der ARGE Verkehrsrecht: 
Schadenabwicklung ohne Umwege seit dem 17.5.2007 über
das Schadenportal auf www.verkehrsanwaelte.de

Mit dem Schadenportal bietet die ARGE Verkehrsrecht ihren Mitglie-
dern einen exklusiven Service im Internet an. Über das Schadenportal
kann die Korrespondenz mit der Deutschen Versicherungswirtschaft in
Kfz-Haftpflicht- und Rechtsschutzangelegenheiten auf elektronischem
Wege erfolgen.

Die Funktionen im Überblick:
In Ihrem persönlichen, passwortgeschützten Bereich können Sie Scha-
denakten anlegen und verwalten. Korrespondenz, die Sie normaler-
weise per Post an eine Versicherung senden, erfassen Sie strukturiert in
Online-Formularen. Per Mausklick können Sie dann aus einer Online-
Schadenakte heraus auf elektronischem Wege mit der Deutschen 
Versicherungswirtschaft kommunizieren. So profitieren Sie von einer
stark beschleunigten, zeitnahen Schadenabwicklung.

In der Kfz-Schadenabwicklung nimmt Ihnen das Schadenportal die
Ermittlung des gegnerischen Versicherers ab, denn die Zentralrufab-
frage erfolgt automatisch. Wenn Sie mit einem Rechtsschutz-
versicherer kommunizieren möchten, können Sie Deckungsanfragen
und jegliche Folgekorrespondenz über das Schadenportal versenden.
Ihre Schadenkorrespondenz wird stets schnellstens und zuverlässig und
ohne Umwege zugestellt.

Das Schadenportal wurde von der ARGE Verkehrsrecht in Koopera-
tion mit der e.Consult AG aus Saarbrücken realisiert. Die e.Consult
AG ist Anbieter von e.business Lösungen für Anwälte und seit 
sieben Jahren auf diesem Markt tätig.

Die Rechtsschutzabwicklung ist für Mitglieder der ARGE Verkehrs-
recht kostenlos. Für den Bereich KFZ-Schadenabwicklung wurden
kostengünstige Rahmenvereinbarungen ausgehandelt, der monatli-
che Preis beträgt für ARGE Mitglieder 7,90 Euro.

§*§*§

Die Verbraucherzentrale gibt Tipps

Ratgeber "Das Pflegegutachten"
Die Einstufung durch den Medizinischen Dienst

Ob und wie viel Hilfe einem Pflegebedürftigen zusteht, wird durch
eine Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung ermittelt. Während eines Hausbesuchs machen die Gutachter
"Bestandsaufnahme" über die Pflegebedürftigkeit des Antragstellers.
Wie sich Betroffene und deren Angehörige auf diesen wichtigen 
Termin gut vorbereiten, zeigt der neue Ratgeber "Das Pflegegutachten"
der Verbraucherzentralen. Er informiert, worauf es bei der Begut-

achtung ankommt und was man tun kann, wenn der Antrag abge-
lehnt wurde. Der Ratgeber "Das Pflegegutachten" kostet 4,90 Euro
und ist in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Bayern
erhältlich. Zu bestellen ist er zuzüglich 2,50 Euro für Porto und Versand
unter Tel. 0180-500 14 33 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz).

§*§*§

Neues vom DAV

DAV trauert um seinen Vizepräsidenten Georg Prasser

Plötzlich und völlig unerwartet ist Rechtsanwalt Georg Prasser am 2.
Juni 2007 verstorben. Dem DAV-Vorstand gehörte er seit 1997 an,
DAV-Vizepräsident war er seit 1999. Der Strafverteidiger war seit
vielen Jahren in zahlreichen Gremien des Stuttgarter Anwaltvereins
und des DAV ehrenamtlich engagiert. Darüber hinaus wird er in
besonderer Erinnerung durch seine Aktivitäten im Stuttgarter Juri-
stenkabarett bleiben, dem er seit 1989 angehörte. "Der DAV verliert
mit Georg Prasser einen hoch engagierten Vertreter der Anwalt-
schaft. Seine Kenntnisse konnte er in einer Vielzahl der Gremien des
DAV, so z. B. im DAV-Strafrechtsausschuss, dem DAV-Vorstand und
dem Präsidium aktiv einbringen," so Rechtsanwalt Hartmut Kilger,
DAV-Präsident. Bei der Laudatio der Preisträger des DAV-Redner-
wettstreits konnte er als Vorsitzender der Jury immer einen humori-
stischen Schlusspunkt in den Zentralveranstaltungen der letzten
acht Deutschen Anwaltstage setzen. Georg Prasser, geboren am 8.
Juli 1955, war seit 1985 Rechtsanwalt. In einem Interview im Rund-
schreiben des Stuttgarter Anwaltvereins vom März 2004 hat der
bekennende "Löwen-Fan" zu seinem Engagement im Stuttgarter
Juristenkabarett gesagt: "Was gibt es also Schöneres, als mit Freun-
den zusammen im Scheinwerferlicht auf einer Bühne zu stehen und
andere zum Lachen zu bringen?" Seine feine Ironie, seine menschli-
che Wärme und seine kommunikative Nähe werden uns fehlen.

Neues WEG tritt zum 1. Juli 2007 in Kraft

Das im März 2007 im Bundesgesetzblatt (BGBl I S. 370 ff) verkünde-
te neue Wohnungseigentumsgesetz tritt am 1. Juli vollständig in
Kraft. Künftig gelten für Streitigkeiten rund um das Wohnungseig-
entumsrecht die Vorschriften der ZPO anstatt wie bisher die des
FGG. Die Gesetzesnovelle vereinfacht die Verwaltung von Eigen-
tumswohnungen und regt durch die verstärkte Zulassung von
Mehrheitsentscheidungen dem gestiegenen Renovierungsbedarf
Rechnung. Vom Mietrechsausschuss des DAV wurde wiederholt die
Begrenzung des Streitwerts  sowie die Überführung in die ZPO kriti-
siert. Die Stellungnahmen des Mietrechtsausschusses dazu finden
sich unter  http://www.anwaltverein.de/03/05/2006/48-06.pdf ;
http://www.anwaltverein.de/03/05/2005/24-05.pdf ;
http://www.anwaltverein.de/03/05/2004/57-04.pdf. Im Anwaltsblatt
6/2007, S. 403 ff stellt RiLG Dr. Andrik Abramenko das neue Verfah-
rensrecht im WEG ausführlich dar. Diesen Artikel finden sie auch
unter: http://www.anwaltverein.de/01/07/archiv/besondere_bei-
trag_2007/bb_0607.pdf.

€ Keine Einigung bei Mindestrechten in Strafverfahren – RAT

Keine Einigung konnte der Justizministerrat der EU am 13. Juni 2007
bezüglich des angestrebten Rahmenbeschluss über bestimmte Ver-
fahrensrechte im Strafverfahren erzielen. Schon auf dem Justizmini-
sterratstreffen im April 2007 war keine Einigung über den Rahmen-
beschluss, der für alle Verfahren, also grenzüberschreitende und
nationale gilt, erzielt worden. Allerdings wurden drei Alternativen
herausgearbeitet. Die Annahme einer der Alternativen schien
zunächst möglich (s. EiÜ 17/2007). Nun scheiterte der Konsens an der
grundsätzlichen Frage, ob die EU überhaupt Kompetenzen in dieser
mitgliedstaatlichen Domäne hat oder ob sich dass zu schaffende
Recht nur auf grenzüberschreitende Fälle beziehen sollte. Nachdem
der Fachministerrat keine Einigung erzielen konnte, wird sich jetzt
der Europäische Rat auf politischer Ebene am 21./22. Juni 2007 mit
dem Thema befassen.

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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BORA bleibt ohne Regelung zur Zweigstelle 

Mit der BRAO-Änderung zum 1. Juni 2007 ist das Verbot von Zweig-
stellen und auswärtigen Sprechtagen in § 28 BRAO aufgehoben
worden. Der Vorstoß in der Satzungsversammlung, die Anforderun-
gen an eine Zweigstelle in der Berufsordnung zu regeln, ist in der
Sitzung am 11. Juni 2007 gescheitert. Damit bleibt es beim Status-
quo. Zweigstellen sind der Kammer anzuzeigen. Weitere Regelun-
gen für Zweigstelle und Sprechtag fehlen. Es sind also nur die allge-
meinen Berufspflichten und allgemeinen Gesetze zu beachten. Die
ausführliche Nachricht finden Sie unter
www.anwaltverein.de/01/07/index.html.

Appell der Satzungsversammlung zur Änderung der BRAO

Die 3. Wahlperiode der Satzungsversammlung ist mit einem Appell
an den Gesetzgeber zu Ende gegangen: Die Rechtsanwaltskammern
sollen zukünftig bei der Verleihung des Fachanwaltstitels die Kandi-
daten auch inhaltlich prüfen dürfen. Geht es nach der 3. Satzungs-
versammlung, soll § 43 c Abs. 2 BRAO durch den Bundestag um eine
inhaltliche Prüfungskompetenz der Kammern zum Vorliegen der
besonderen theoretischen Kenntnisse und der besonderen prakti-
schen Erfahrungen ergänzt werden. Die Pläne für die Einführung
eines zentralen, bundeseinheitlichen Klausurenexamens konnten
dagegen in der Satzungsversammlung keine Mehrheit finden. Sie
sollen nur Arbeitsgrundlage für die weitere Diskussion in der (dann)
4. Satzungsversammlung sein. Die ausführliche Nachricht finden Sie
unter www.anwaltverein.de/01/07/index.html.

Fachlehrgänge im Bank- und Kapitalmarktrecht 

Zu dem am 11. Juni 2007 beschlossenen Fachanwaltstitel Bank- und
Kapitalmarktrecht bietet die Deutsche Anwaltakademie in Koopera-
tion mit der Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht des
DAV noch in diesem Jahr entsprechende Lehrgänge in Frankfurt
a.M. und Düsseldorf an. In 2008 finden Lehrgänge in München und
Berlin statt.

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de/.

Bundesverfassungsgericht: Handygespräche zwischen
Anwalt und Mandant dürfen nicht abgehört werden

Mit Beschluss (http://www.bundesverfassungsgericht.de/entschei-
dungen/rk20070418_2bvr209405.html)  vom 18. April 2007 (AZ: 2
BvR 2094/05) war ein Strafverteidiger mit seiner Verfassungsbe-
schwerde erfolgreich. Er ist Strafverteidiger eines wegen schweren
Raubes untergetauchten Verdächtigen. Das Amtsgericht hatte die
Überwachung des Anwalt-Mobiltelefons angeordnet. Damit wollten
die Ermittler den Aufenthaltsort des Verdächtigen herausfinden.
Zunächst war die Beschwerde des Anwalts gegen die Telefonüber-
wachung vom Landgericht Frankfurt/Main als unbegründet verwor-
fen worden. Die Karlsruher Richter sehen das Fernmeldegeheimnis
und die Berufsfreiheit des Anwalts verletzt. Die Rechtsgarantie des
unüberwachten mündlichen Verkehrs diene der Gewährleistung
einer wirksamen Strafverteidigung, indem sie die Vertrauensbezie-
hung zwischen dem Verteidiger und dem Beschuldigten nach außen
abschirme und gegen Eingriffe schütze. Das Bundesverfassungsge-
richt hob die Entscheidung des Landgerichts auf und verwies es an
dieses zurück. Es habe eine Berücksichtigung des verfassungsrecht-
lich besonders geschützten Mandatsverhältnisses nicht stattgefun-
den, da das Amtsgericht nicht vom Vorliegen eines Verteidigerver-
hältnisses zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Mandanten
ausgegangen ist.

Zur Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts unter
http://www.bundesverfassungs-gericht.de/ pressemitteilungen /
bvg07-058.html

DAV Werbekampagne - Neue Motive als Plakate -

Unter www.anwaltverein.de/werbekampagne können neue Motive
der Kampagne als Plakate bestellt werden. Ein neues Motiv beschäf-
tigt sich unter anderem mit der besonderen Qualität der anwalt-
lichen Beratung. Unter der Überschrift „Rechtsrat gibt es fast über-
all. Kompetenz nicht.“ ist ein Kiosk abgebildet, der besonders pla-
stisch und in eindringlicher Weise darstellt, dass viele Rechtsrat ertei-
len, ohne die notwendige Qualifikation zu besitzen. Dieses Motiv
passt zur aktuellen Diskussion über das Rechtsdienstleistungsgesetz.

Darüber hinaus gibt es auch wieder neue Motive im kostenlosen
Anzeigenpool zur Eigenwerbung für die Kanzleien, sowohl bei den
Text- als auch Bildanzeigen.

anwaltauskunft.de mit neuem Auftritt – schneller, komfor-
tabler, nutzerfreundlicher

Die Deutsche Anwaltauskunft, der Anwaltsuchdienst des DAV, präsen-
tiert sich mit neuem Internetauftritt. Unter www.anwaltauskunft.de/
erwartet nun den Besucher eine optimierte Website, die neben einer
komfortablen und schnellen Anwaltssuche auch viele Informationen
rund um das Thema Recht bietet. Dieser neue barrierefreie Internet-
auftritt setzt auf Übersichtlichkeit, einfache Benutzerführung und ein
umfangreiches Service- und Informationsangebot. Damit will der DAV,
dass die Seite nicht nur von denjenigen aufgesucht wird, die eine
Anwältin oder einen Anwalt suchen, sondern allen, die sich über recht-
liche Themen informieren wollen. Basis ist eine Datenbank mit sämt-
lichen Mitgliedern der örtlichen Anwaltvereine. 

Die Internetpräsenz bietet auch einen umfangreichen Service. In der
neuen Rubrik „Rat & Tat“ werden verbraucherrelevante aktuelle
Gerichtsurteile vorgestellt. Podcasts, Radio- und Fernsehbeiträge zu
verschiedenen Rechtsfragen sowie ein umfangreicher Serviceteil
unter anderem mit Musterverträgen und Checklisten zum download
runden das Angebot ab. Wer seine büro- oder berufsbezogenen
Daten ändern will, mit denen er in der Deutschen Anwaltauskunft
verzeichnet ist, kann dies bequem über die DAV-Onlineplattform
(http://www.anwaltverein.de/plattform/index.html) tun oder sich an
die Deutsche Anwaltadresse wenden. 

DAV-Anwaltausbildung – Absolventenbefragung mit hervor-
ragendem Ergebnis

Der DAV hat die Absolventen der DAV-Anwaltausbildung befragt.
Die Ergebnisse sind sehr positiv: So geht aus etwa 75 % der Ant-
worten hervor, dass sich die Teilnehmer der DAV-Anwaltausbildung
– gegen den Trend – vom 1. zum 2. Staatsexamen verbessert haben.
Die Durchschnittsnote im 2. Staatsexamen lag über der, die im
Bundesdurchschnitt erreicht wird. Noch wichtiger und eine wirkliche
Auszeichnung für die DAV-Anwaltausbildung: Etwa die Hälfte der
Absolventen hat unmittelbar im Anschluss an das 2. Staatsexamen
eine Berufstätigkeit aufgenommen. Der weitaus größte Teil hat
innerhalb von 3 Monaten eine Berufstätigkeit begonnen. 

Werden auch Sie DAV-Ausbildungskanzlei. Profitieren Sie von über-
durchschnittlichen Referendarinnen und Referendaren. Für weitere
Informationen oder Ihre Registrierung als ausbildungsbereite Kanz-
lei wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer, Rechtsanwalt Cord
Brügmann (Sekretariat: Frau Baehr), Tel.: 030-72 61 52-188, Fax: -
163, E-Mail: anwaltausbildung@anwaltverein.de, Internet:
www.dav-anwaltausbildung.de.

Fortbildungsbescheinigung des DAV - jetzt auch virtuelle
Urkunde

Die Fortbildungsbescheinigung des DAV ist ein großer Erfolg. Mitt-
lerweile - nach Prüfung aller Anträge für das Jahr 2006 - sind mehr
als 12.000 Bescheinigungen versandt worden. Die durchschnittliche
Fortbildungs-Stundenanzahl (bereinigt um Ausreißer nach oben und
nach unten) ist mit 15 erfreulich hoch. Inhaber der Fortbildungsbe-
scheinigung werden in der Internet-Suchmaschine der Deutschen
Anwaltauskunft (www.anwaltauskunft.de) kenntlich gemacht. 


